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1. Kapitel

Einleitung

Rechtsanwälte sind berufene, unabhängige Vertreter in allen Rechtsange-
legenheiten, führt die Bundesrechtsanwaltsordnung in § 3 Abs. 1 aus. Jeder-
mann hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht, sich in 
Rechtsangelegenheiten aller Art durch einen Rechtsanwalt seiner Wahl be-
raten und vor Gerichten vertreten zu lassen. Im Strafverfahren obliegt dem 
Rechtsanwalt vor allem die Verteidigung des Beschuldigten vor den Straf-
gerichten. Im Hinblick auf die Wahrung der Rechte des Beschuldigten ist 
seine Tätigkeit von allergrößter Wichtigkeit.

In einer stetig an Veränderungsdynamik und Regulierungstiefe zuneh-
menden modernen Industriegesellschaft ist es für den Einzelnen wichtiger 
denn je, in rechtlichen Fragen einen Rechtsanwalt konsultieren zu können. 
Der Anwalt wird aber nur dann imstande sein, dem Ratsuchenden wirksa-
me Hilfe anzubieten, wenn dieser ihm die nötigen Einblicke in seine Pri-
vatsphäre gewährt. So muss sich der in Steuerfragen hinzugezogene Fach-
anwalt im Steuerrecht eine umfassende Vorstellung von den finanziellen 
und persönlichen Verhältnissen seines Mandanten machen, bevor er einen 
Rat geben kann. Auch der Strafverteidiger wird die seinen Mandanten ent-
lastenden Umstände erst dann vortragen können, wenn sein Mandant ihm 
detailliert über den Tathergang berichtet hat. Der Mandant muss seinem 
Anwalt als Vorbedingung für dessen Arbeit daher in der Regel Informa-
tionen preisgeben, die er Dritten gegenüber verschweigen würde. Darauf 
wird sich derjenige, der Rechtsrat sucht, aber nur einlassen, wenn er nicht 
befürchten muss, dass der Anwalt die offenbarten Informationen verrät. 
Für den Angeklagten wäre es katastrophal, würde der Verteidiger die In-
halte der Gespräche an die Staatsanwaltschaft weitergeben: Er hätte einen 
Hauptbelastungszeugen gegen sich selbst geschaffen. Auch der Mandant 
des Steueranwalts wird es in der Regel nicht wollen, dass seine Nachbarn 
und Kollegen über die Höhe seines Gehalts Bescheid wissen. Ohne das 
Vertrauen der Mandantschaft in die Verschwiegenheit des Anwaltes ist 
Rechtsberatung darum nicht denkbar. Wichtig ist deshalb, für eine effekti-
ve Verteidigung sogar unabdingbar, dass sich der Rat- und Hilfesuchende 
seinem Rechtsanwalt möglichst rückhaltlos anzuvertrauen weiß. Aus die-
sem Grund benötigt das Anwalt-Mandant-Vertrauensverhältnis staatlichen 
Schutz.
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Im Strafverfahren ist es vor allem die StPO, die Elemente dieses Schutzes 
verwirklicht, wenn Rechtsanwälten und ihren Gehilfen Zeugnisverweige-
rungsrechte zugestanden, korrespondierend Beschlagnahmeprivilegien ge-
schaffen und Ermittlungsverbote geregelt werden: Anwälte müssen als 
Zeugen nicht darüber aussagen, welche Angaben ihnen ihre Mandanten 
gemacht haben, und die Beschlagnahme ihrer Unterlagen oder das Abhören 
von Telefongesprächen zwischen Anwälten und Mandanten ist der Staatsan-
waltschaft versagt. Dem Staat ist daher selbst im Strafverfahren der Zugriff 
auf die dem Anwalt anvertrauten Informationen – zumindest im Grund-
satz – verwehrt. Die erwähnten Regelungen haben es zum Ziel, das „Ver-
trauensverhältnis“ zwischen Anwalt und Mandant zu schützen, und konsti-
tuieren in der Gesamtschau eine Plattform vertraulicher Kommunikation 
zwischen dem Rechtsberater und seinem Klienten. 

Gegenstand dieser Arbeit ist das Vertrauensverhältnis zwischen Rechtsan-
wälten und ihren Mandanten im Allgemeinen, nicht das besondere Strafver-
teidiger-Beschuldigten-Verhältnis, das in der StPO eine hervorgehobene 
Stellung genießt, sowie dessen Schutz durch die §§ 53, 97, 160a StPO. Im 
Zentrum der Betrachtungen steht dabei der sachliche und personale Umfang 
des Schutzes in Mehrpersonenverhältnissen, wenn aufseiten des Mandanten 
weitere Personen hinzukommen, etwa der Büroleiter eines Einzelkaufmanns 
oder der Geschäftsführer der das Mandat vergebenden GmbH. In solchen 
Konstellationen stellt sich die Frage, ob und inwieweit auch diese Dritten 
am Schutz der auf das Vertrauensverhältnis bezugnehmenden Vorschriften 
der StPO teilhaben.

Vorab ist jedoch als Fundament zu legen, was überhaupt mit dem „Vertrau-
ensverhältnis“ zwischen Anwalt und Mandant im Hinblick auf die §§ 53, 97, 
160a StPO bezeichnet sein soll. Hierfür wird zuerst untersucht, ob und inwie-
weit sich für den Begriff „Vertrauensverhältnis“ gesetzliche Grundlagen oder 
Anknüpfungspunkte finden lassen und wie der Begriff im jeweiligen Kontext 
verstanden wird (2. Kapitel Abschnitt A). In einem weiteren Schritt wird der 
Versuch unternommen, das Anwalt-Mandant-Vertrauensverhältnis als solches 
in einem eigenen Entwurf mit Inhalt zu füllen, um es als konkretes Rechtsin-
stitut sichtbar zu machen (2. Kapitel Abschnitt B). Auf Grundlage der gewon-
nenen Ergebnisse werden dann Fragen der Beteiligung an Vertrauensverhält-
nissen in Dreipersonenkonstellationen (3. Kapitel) erörtert und, letztlich, die 
Arbeit mit Überlegungen zu praktischen Konsequenzen und einer Schlussbe-
trachtung (4. Kapitel) abgeschlossen.



2. Kapitel

Das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt  
und Mandant

In jedem Diskurs über Zeugnisverweigerungsrechte, Beschlagnahmever-
bote, Entbindungsberechtigung und Ermittlungsverbote kommt früher oder 
später das „Vertrauensverhältnis“ zwischen Berufsgeheimnisträger und An-
vertrauendem zur Sprache.1 Bisweilen ist auch die Rede von „Vertrauensbezie-
hung“2, „Vertrauenssphäre“3 oder „Geheimsphäre“4. In der StPO findet der 
Begriff „Vertrauensverhältnis“ nur an einer Stelle, in § 100c Abs. 6 StPO, 
Erwähnung, eine Definition sucht man allerdings vergeblich. Als gesichert 
darf gleichwohl gelten, dass der Begriff seinen strafverfahrensrechtlichen 
Ausgangspunkt in § 53 StPO hat.5 Zwar finden sich in den einschlägigen 
Kommentierungen zu § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StPO Begriffserläuterungen zu 
„anvertrauen“ und „bekannt geworden“.6 Eine allgemeine Bestimmung, was 
mit „Vertrauensverhältnis“ im strafverfahrensrechtlichen Sinne gemeint sein 
soll und zwischen welchen Personen ein solches besteht, fehlt dagegen. 
Dies überrascht, sieht doch die überwiegende Zahl der Stimmen den Schutz-
zweck von § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StPO gerade darin, jenes „Vertrauensver-
hältnis“ zu schützen.7

In Zweipersonenverhältnissen, d. h. wenn nur der Anwalt und sein Mandant 
beteiligt sind, mag die Frage, ob und zwischen wem ein Vertrauensverhältnis 
besteht, trivial erscheinen. Anders verhält es sich aber in Mehrpersonenver-
hältnissen. Wenn etwa der GmbH-Geschäftsführer für die juristische Person 

1 Siehe etwa KK / StPO / Griesbaum, § 160a Rn. 1; LR / Schäfer, § 97 Rn. 2; 
SK / StPO / Rogall, § 53 Rn. 5; Dahs, FS-Kleinknecht, S. 63 (73).

2 BGHSt 33, 347 (349); Welp, ZStW 90 (1978), 804 (809).
3 Rudolphi, FS-Schaffstein, S. 433 (443).
4 Rieß, FS-Schäfer, S. 155 (202); Rudolphi, FS-Schaffstein, S. 433 (434 ff.); Welp, 

FS-Gallas, S. 391 (391 f.); Rieß, JR 1987, 75 (77); Welp, ZStW 90 (1978), 804 
(809).

5 So auch Mörlein, Schutz des Vertrauensverhältnisses, S. 7.
6 Siehe etwa LR / Ignor / Bertheau, § 53 Rn. 14 f.
7 So BVerfGE 33, 367 (374); 38, 312 (323); 109, 279 (322); BGHSt 9, 59 (60); 

OLG Koblenz NStZ 1985, 426 (427); OLG Oldenburg NJW 2004, 2176 (2176); 
KK / StPO / Senge, § 53 Rn. 1; LR / Ignor / Bertheau, § 53 Rn. 1; Meyer-Goßner, § 53 
Rn. 1.


